
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1981/11/10 5Ob10/81,
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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1981

Norm

WEG 1975 §24 Abs1

Rechtssatz

Hat sich der Wohnungseigentumsorganisator vorbehalten, den Kaufpreis auf Grund der Schlußabrechnung des

Bauvorhabens einseitig festzusetzen, gleichzeitig aber seine Verp9ichtung, den Wohnungseigentumsbewerbern

darüber Rechnung zu legen, ausgeschlossen, so ist letztere Vertragsbestimmung rechtsunwirksam.
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